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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, 
Gudrun Brendel-Fischer, Peter Winter, Oliver Jörg, 
Martin Bachhuber, Robert Brannekämper, Michael 
Brückner, Alex Dorow, Wolfgang Fackler, Dr. Tho-
mas Goppel, Hans Herold, Dr. Gerhard Hopp, 
Michaela Kaniber, Bernd Kränzle, Harald Kühn, Hel-
mut Radlmeier, Heinrich Rudrof, Reserl Sem, Klaus 
Stöttner, Ernst Weidenbusch, Manuel Westphal, 
Georg Winter, Mechthilde Wittmann CSU 

Nachtragshaushaltsplan 2016; 
hier: Kulturfonds 
 (Kap. 15 05 TG 69 – 70) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf für den Nachtragshaushalt 2016 werden 
folgende Änderungen vorgenommen:  

Bei Kap. 15 05 TG 69 – 70 wird der Ansatz für das 
Jahr 2016 um 1.800,0 Tsd. Euro von 6.899,2 Tsd. 
Euro auf 8.699,2 Tsd. Euro erhöht.  

Dabei werden folgende Titel angesprochen: 

Tit. 684 69 – Zuschüsse an Sonstige:   
Erhöhung um 200,0 Tsd. Euro von 375,0 Tsd. Euro 
auf 575,0 Tsd. Euro. 

Tit. 684 70 – Zuschüsse an Sonstige:   
Erhöhung um 100,0 Tsd. Euro von 1.100,0 Tsd. Euro 
auf 1.200,0 Tsd. Euro. 

Tit. 883 70 – Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände für Investitionen:  
Erhöhung um 300,0 Tsd. Euro von 2.000,0 Tsd. Euro 
auf 2.300,0 Tsd. Euro. 

Tit. 893 70 – Zuschüsse an Sonstige für Investitionen: 
Erhöhung um 1.200,0 Tsd. Euro von 2.399,2 Tsd. 
Euro auf 3.599,2 Tsd. Euro. 

Die Deckung erfolgt aus Kap. 13 03 Tit. 893 06. 

Begründung: 

Der Kulturfonds leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Kulturförderung in allen Regionen Bayerns. Beim Kul-
turfonds entfalten kleine Summen oft große Breiten-
wirkung, sie fördern und wecken bürgerschaftliches 
kulturelles Engagement. Die Mittel des Kulturfonds 
haben sich durch die Umsetzung vom Epl. 13 in den 
Epl. 15 deutlich verringert (um 662,8 Tsd. Euro ge-
genüber 2014). Außerdem ist seit der Umsetzung eine 
haushaltsgesetzliche Sperre in Höhe von 689,9 Tsd. 
Euro zu erbringen. Da zudem der Anwendungsbe-
reich des Kulturfonds ab dem Jahr 2014 um die För-
derung kommunaler Kulturzentren in strukturschwa-
chen Regionen erweitert wurde, ist eine Aufstockung 
erforderlich. 


